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Artikel 59 
Bestellung eines Landesvolksanwaltes, Aufgaben 

 
(1) Zur Beratung der Bürger und zur Prüfung ihrer Beschwerden bestellt der Landtag einen 

Landesvolksanwalt. Der Landesvolksanwalt ist in Ausübung seines Amtes unabhängig. 
(2) Jedermann kann beim Landesvolksanwalt Auskünfte in Angelegenheiten der Verwaltung 

des Landes einholen und Anregungen betreffend die Gesetzgebung und die Verwaltung 
des Landes vorbringen. 

(3) Jedermann kann sich beim Landesvolksanwalt wegen behaupteter Missstände in der 
Verwaltung des Landes beschweren, sofern er von diesen Missständen betroffen ist und 
soweit ihm ein Rechtsmittel nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht. Jede solche 
Beschwerde ist vom Landesvolksanwalt zu prüfen. Dem Beschwerdeführer ist das 
Ergebnis des Prüfungsverfahrens mitzuteilen. 

(4) Der Landesvolksanwalt ist berechtigt, von ihm vermutete Missstände in der Verwaltung 
des Landes von Amts wegen zu prüfen. 

(5) Der Landesvolksanwalt leitet die ihm vorgetragenen Anregungen und jene Beschwerden, 
deren Prüfung nicht in seine Zuständigkeit fällt, an die in Betracht kommenden Organe 
weiter. Er kann dieser Mitteilung eine Äußerung anfügen. 

(6) Der Landesvolksanwalt erstattet dem Landtag über seine Tätigkeit jährlich einen Bericht. 
 
 

Artikel 60 
Empfehlungen des Landesvolksanwaltes, Unterstützung 
seiner Tätigkeit, Anrufung des Verfassungsgerichtshofes 

 
 

(1) Der Landesvolksanwalt kann dem obersten weisungsberechtigten Organ des aus Anlass 
eines bestimmten Falles geprüften Zweiges der Verwaltung des Landes Empfehlungen 
erteilen. Dieses Organ hat den Empfehlungen binnen zwei Monaten zu entsprechen oder 
zu begründen, warum ihnen nicht oder nicht fristgerecht entsprochen wird. 

(2) Auf Antrag des Landesvolksanwaltes erkennt der Verfassungsgerichtshof über die 
Gesetzwidrigkeit von Verordnungen, die im Bereich der Verwaltung des Landes 
ergangen sind. 

(3) Entstehen zwischen dem Landesvolksanwalt und der Landesregierung 
Meinungsverschiedenheiten über die Zuständigkeit des Landesvolksanwaltes, so 
entscheidet hierüber der Verfassungsgerichtshof in nichtöffentlicher Verhandlung auf 
Antrag der Landesregierung oder des Landesvolksanwaltes. 

(4) Alle Organe des Bundes, des Landes und der Gemeinden haben den Landesvolksanwalt 
im Rahmen ihrer Verpflichtung zur Amtshilfe zu  unterstützen, ihm Akteneinsicht zu 
gewähren und ihm auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Pflicht zur 
Amtsverschwiegenheit besteht gegenüber dem Landesvolksanwalt nicht. Dieser 
unterliegt der Amtsverschwiegenheit im gleichen Umfang wie das Organ, an das er 
herangetreten ist. 

 
 
 
 
 
 
 



Artikel 61 
Wahl und Amtsperiode des Landesvolksanwaltes, 

Unvereinbarkeiten, Büro und Geschäftsführung 
 
 

(1) Der Landesvolksanwalt wird vom Landtag mit einer Mehrheit von drei Vierteln der 
abgegebenen Stimmen gewählt. Seine Amtsperiode beträgt sechs Jahre. Eine 
Wiederwahl ist nur einmal zulässig. 

(2) Ist der Landesvolksanwalt länger als einen Monat verhindert, so wählt der Landtag für die 
Dauer der Verhinderung einen Stellvertreter. Dauert die Verhinderung länger als sechs 
Monate oder ist die Stelle dauernd erledigt, so findet unverzüglich eine Neuwahl statt. 

(3) Der Landesvolksanwalt muss zum Landtag wählbar sein. Während der Amtsperiode darf 
der Landesvolksanwalt weder der Bundesregierung noch einer Landesregierung, noch 
einem allgemeinen Vertretungskörper angehören, noch Bürgermeister sein. Auch darf er 
keinen anderen Beruf ausüben. 

(4) Das Land stellt dem Landesvolksanwalt für seine Tätigkeit und für den notwendigen 
Personal- und Sachaufwand die erforderlichen Mittel zur Verfügung. 

 
 
 


